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1. Kon fulatwesen.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Ingenieur Hans Dolberg zum Konsul
in Rostoff a. D. zu ernennen geruht.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Schiffsmakler Simon Antonius
Bakker zum Vizekonsul in ômuiden zu ernennen geruht.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Photographen Carl Roth zum Vize-
konsul in Valladolid (Spanien) zu ernennen geruht.

Dem Verwalter des Kaiserlichen Vizekonsulats in Mossul, Ebert, ist auf Grund des § 1 des Gesetzes

*’i’’ Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 für den Amtsbezirk
es Vizekonsulats die Ermächtigung erteilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichs-

angehörigen und Schutzgenossen einschließlich der unter deutschem Schutze befindlichen Schweizer
orzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.
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2. Ba n

Status der deutschen Notenbanken Ende April 1911 nach den im Reichsanze

(Die Beträge *Passiva.

—

—

8 Sonftige bi S
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3. Zoll= und Steuerwesen.

Der Bundesrat hat in der Sitzung am 6. April d. J. beschlossen:

Gemäß § 5 der Veredelungsordnung wird anerkannt, daß für die Zulassung eines zollfreien
Veredelungsverkehrs mit ausländischen, in einem Stück geflochtenen oder gefädelten Hut-
stumpen aus pflanzlichen Flechtstoffen mit Ausschluß derjenigen aus (röhrenförmigem)
Panamastroh — Tarifnummer 541 — zum Waschen, Bleichen, Färben, Formen, Zurichten

und Ausrüsten die Voraussetzungen des § 2 der Veredelungsordnung vorliegen, hinsichtlich
der gefädelten Hutstumpen jedoch nur, sofern im Inland eine Formung erfolgt.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 6. April 1911 beschlossen, daß auf den Erlaß von Essig-

säureverbrauchsabgabe § 58 der Branntweinsteuer-Grundbestimmungen entsprechend anzuwenden ist,
die Bewilligung des Steuererlasses aber der Direktivbehörde zusteht, wenn es sich um unversteuerte Essig-
säure handelt, die während der Versendung an den Inhaber eines Essigsäure-Ankauf= oder -Verkauf-
erlaubnisscheins durch zufällige Ereignisse zu Grunde gegangen ist.

Berlin, den 8. Mai 1911.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Kühn.

Veränderungen in dem Stande und den Befugnissen der Zoll= und Steuerstellen.

Königreich Preußen.
Es sind aufgehoben:

Das Zollamt 1 Körlin im Bezirke des Hauptzollamts Kolberg, die Zollämter II Falkenburg
im Bezirke des Hauptzollamts Schivelbein, Massow (Hauptamtsbezirk Stargard i. P.), Pr. Friedland
(Hauptamtsbezirk Dt. Krone), Riesenburg (Hauptamtsbezirk Elbing), Wangerin (Hauptamtsbezirk
Schivelbein), Wittdün a. Amrum (Hauptamtsbezirk Tönning), Zachan (Hauptamtsbezirk Stargard i. P.)
und die Grenzumgelderei Steinhilben (Hauptzollamtsbezirk Sigmaringen).

Neu errichtet: ·

Im Bezirke des Hauptzollamts Berlin, Museumstraße, vier selbständige Abfertigungsstellen in
Leuchtmittelfabriken dortiger Gesellschaften mit den Amtsbezeichnungen

Leuchtmittelabfertigungsstelle Berlin — Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft,
Leuchtmittelabfertigungsstelle Charlottenburg — Siemens &amp; Halske,ktiengesellschaft,

huchtnerabsertieomngsstell Berlin — Deutsche Gasglühlicht-Aktiengesellschaft (Auer-
gesellschaft), Abt. A.,

Leuchtmittelabfertigungsstelle Berlin — Deutsche Gasglühlicht-Aktiengesellschaft (Auer-
gesellschaft), Abt. B

und der Befugnis zur Erledigung von Leuchtmittelbegleitscheinen;

in Velbert im Bezirke des Hauptzollamts Essen ein Zollamt 1 mit folgenden Befugnissen:
Ausfertigung und Erledigung von Zollbegleitscheinen I und II; Ausfertigung und Erledigung von
Branntweinbegleitscheinen I und II; Erledigung von Salzbegleitscheinen II; Erledigung von Versen-
dungsscheinen II über inländischen Tabak; sämtliche Befugnisse im Eisenbahnverkehr ohne Einschränkung;
Ausfertigung von Musterpässen über Gegenstände des freien Verkehrs; Abfertigung zum Zweck der
Abgabenvergütung von Trinkbranntwein und Branntweinfabrikaten, soweit das gewöhnliche Verfahren
der Stärkeermittelung anwendbar ist, und von Tabak; Erhebung von Ubergangsabgaben; Ausfertigung
und Erledigung von Ubergangsscheinen;

6



in Wandsbek im Bezirke des gleichnamigen Hauptzollamts eine selbständige Zollabfertigungs—

stelle für die Kakaokompagnie Theodor Reichardt G. m. b. H. mit folgenden Befugnissen:
Erledigung von Zollbegleitscheinen I über Waren, die für die Kakaofabrik eingehen; Aus-

fertigung von Begleitscheinen ! über Waren, die von der Kakaofabrik mit dem Anspruch auf Rück-
vergütung des Kakaozolls ausgeführt werden.

Die Zollämter 1 Reppen im Bezirke des Hauptzollamts Crossen und Templin im Bezirke des
Hauptzollamts Prenzlau sind in Zollämter II umgewandelt worden.

« Die bisherige beschränkte Niederlage beim Zollamt 1 Hafenkanal in Danzig-Neufahrwasser ist

in eine allgemeine öffentliche Niederlage umgewandelt worden.
Die Zollämter I „Breslau-Märkischer Bahnhof“ und „Breslau-Oberschlesischer Bahnhof“ im

Bezirke des Hauptzollamts Breslau-Süd führen fortan die Bezeichnungen „Breslau-Bahnhof West“
und „Breslau-Bahnhof Ost“; die Zollämter 1 „Groß Prostken (Bahnhof)“ und „Klein Prostken“ im
Bezirke des Hauptzollamts Lyck fortan die Bezeichnungen „Bahnhof, Prostken (Ostpr.)“ und „Kette,
Prostken (Östpr.)“.

Erteilt:

dem Zollamt 1 Andernach im Bezirke des Hauptzollamts Coblenz die Befugnis zur Erledigung
von Essigsäurebegleitscheinen über Essigsäure, die nicht unter Eisenbahnwagenverschluß oder in Eisenbahn-
topfwagen eingeht;

dem Zollamt 1 Bajohren im Bezirke des Hauptzollamts Memel die Befugnis zur Erledigung
von Zollbegleitscheinen I, die von dem Hauptzollamt Memel über rohen und gebrannten Kaffee,
Bienenwachs, Mehl, Wein (Nr. 180 und 181 des Zolltar.), Ceresin und Paraffin, ausgestellt sind,
auch wenn diese Güter unter Eisenbahnwagenverschluß eingehen;

dem Zollamt 1 Bitterfeld im Bezirke des Hauptzollamts Wittenberg die Befugnis zur Erledigung
des Waren-Ein= und Ausganges im Eisenbahnverkehr (§§ 63 und 66 — 71 V. Z. G.) und zur Abfertigung
der unter Eisenbahnwagenverschluß eingehenden Begleitscheingüter beigelegt worden, beide Befugnisse
beschränkt auf leere Umschließungen (Stahlflaschen und Eisenfässer), die für das Salzbergwerk Neu-
staßfurt in Bitterfeld eingehen und nach § 6 Ziffer 9 des Z.T. G. zollfrei abzulassen sind;

dem Zollamt II Bunde im Bezirke des Hauptzollamts Leer die Befugnis 71;

der Zollabfertigungsstelle für Seeschiffe in Cöln im Bezirke des Hauptzollamts Cöln-Rheinau
die Befugnisse gemäß §§ 1 und 2 der Weinzollordnung;

dem Zollamt 1 Dahme im Bezirke des Hauptzollamts Lübben die Befugnis zur Erledigung
von Zollbegleitscheinen I über Tabak;

dem Zollamt I Eltville im Bezirke des Hauptzollamts Wiesbaden die Befugnis zur Abfertigung
des mit Ubergangsschein unter Eisenbahnwagenverschluß eingehenden Bieres;

dem Zollamt 1 Göttingen im Bezirke des Hauptzollamts Münden (Hannover) die unbeschränkte
Befugnis zur Erledigung von Zündwarenbegleitscheinen;

» ,dFUZoxlämternIlGranseeundZehdenickunddenZollämternIiStrasburgUJM.und

Templin im Bezirke des Hauptzollamts Prenzlau die Befugnis zur Erledigung von Begleitscheinen II
über inländisches Salz;

Ausfertigem ““. Graudenz im Bezirke des Hauptzollamts Strasburg Wpr. die Befugnis zur
Essenbahndecrehr edigung von Zollbegleitscheinen I und II und sämtliche Befugnisse im

von dem Zollamt I. Merzig im Bezirke des Hauptzollamts Saarbrücken die Befugnis zur Erledigung
Ein egleitscheinen 1I über Fischtran für die Firma Gebrüder Wagner in Merzig, auch wenn er unter
Sisenbahnwagenverschluß eingeht;

dem Zollamt J Pitschen im Bezirke des Hauptzollamts Lublinitz die Befugnis zur Erledigung

von Fegleticheinen II über inländisches Salz, baupts
ferfiaundem Zollamt II Pöszeiten im Bezirke des Hauptzollamts MemelidieBefugniszur Aus-
sertigung von Zollbegleitscheinen I über Bau= und Nutzhölzer der Nummern 74, 75 und 76, Eisenbahn-

er Nummer 80 und Faßhölzer der Nummer 83 des Zolltarifs auf das Hauptzollamt Memel;
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dem Hauptzollamt Verden die Befugnis zur Ausfertigung von Zollbegleitscheinen II;

dem Zollamt 1 Weißenfels im Bezirke des Hauptzollamts Naumburg a. S. die Befugnis zur
Erledigung von Zollbegleitscheinen 1 über alle für die Nolleschen Werke in Weißenfels eingehenden
Waren und sämtliche Befugnisse im Eisenbahnverkehr mit derselben Beschränkung;

dem Zollamt II Zörbig im Bezirke des Hauptzollamts Wittenberg die Befugnis zur Erledigung
von Zollbegleitscheinen I über rohen Kakao in Bohnen für die Kandisfabrik Karl Gerhardt in Zörbig,
auch beim Eingang unter Eisenbahnwagenverschluß;

dem Zollamt 1 Andernach und den Zollämtern II Ahrweiler, Cochem, Mayen, Niedermendig,
St. Goar, Sinzig und Zell, sämtlich im Bezirke des Hauptzollamts Coblenz, die Befugnis zur Erteilung
von Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge nach Nr. 8a des Tarifs zum Reichsstempelgesetz.

Königreich Bayern.
Im Bezirke des Hauptzollamts München I ist die Postzollabfertigungsstelle an der Ettstraße

mit der Postzollabfertigungsstelle an der Bayerstraße vereinigt. Die amtliche Bezeichnung der Stelle
ist „Postzollabfertigungsstelle an der Bayerstraße“.

Es ist erteilt:

dem Steueramt Leutershausen im Bezirke des Hauptzollamts Fürth die Befugnis zur
Erledigung von TabakversendungsscheinenI

der Steuerstelle Nordhalben im Bezirke des Hauptzollamts Hof i. B. die Befugnis zur Aus-
fertigung von Zollbegleitscheinen I über die von der Griffel-= und Schiefertafelfabrik Nordhalben im
Veredelungsverkehr hergestellten Schiefertafeln der Nr. 688.

Königreich Sachsen.
Dem Zollamt am Bahnhof Annaberg im Bezirke des gleichnamigen Hauptzollamts ist die

Befugnis zur Erledigung von Zündwarenbegleitscheinen und dem Nebenzollamt Kötzschenbroda im
Bezirke des Hauptzollamts Dresden II die Befugnis zur Erledigung von Zollbegleitscheinen II über
unbearbeitete Tabakblätter der Tarifnummer 29 sowie von TabakversendungsscheinenIIbeigelegt worden.

Großherzogtum Baden.

Der Steuereinnehmerei Gamshurst im Bezirke des Hauptsteueramts Baden ist die Befugnis
zur Ausfertigung und Erledigung von Tabakversendungsscheinen 1 und zur Ausfertigung von Tabak-
versendungsscheinen II erteilt worden.

Großherzogtum Hessen.
Die Ortseinnehmerei Pfungstadt im Bezirke des Hauptsteueramts Darmstadt ist in ein Steuer-

amt umgewandelt und diesem außer den Befugnissen der bisherigen Stelle noch die Befugnis zur
Ausfertigung und Erledigung von Zollbegleitscheinen I und II über Tabakblätter der Tarifnummer 29
und von Zündwarenbegleitscheinen erteilt worden.

Freie und Hansestadt Hamburg.
In Hamburg ist ein neues Hauptzollamt (Grenzzollstelle) mit der Bezeichnung „Hauptzollamt

Hamburg Kuhwärder“ errichtet worden. Ihm sind zugeteilt die Zollabfertigungsstellen Fährkanal und
Kuhwärder (beide bisher zum Hauptzollamt Jonas gehörig), sowie die Nebenzollämter 1 Ernst-August-
Schleuse und Reiherstieg (beide bisher zum Hauptzollamt Entenwärder gehörig). Gleichzeitig ist, der
Zollabfertigungsstelle Kuhwärder das bisher zur Zollabfertigungsstelle Baumwall gehörige Zollbureau
Amerikahöft für Fleischbeschau zugewiesen worden.

Die Zollabfertigungsstelle Baumwall ist künftig nur noch Einlaßstelle für ausländisches Fleisch.

Ferner sind zugewiesen:

dem Hauptzollamt Jonas die Zollabfertigungsstellen Sternschanze und Vorsetzen, beide bisher
zum Hauptzollamt Kehrwieder gehörig; dem Hauptzollamt Kehrwieder die Postzollabfertigungsstelle,
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bisher zum Hauptzollamt Erikus gehörig; dem Hauptzollamt St. Annen die Zollabfertigungsstelle
Brook und die Zollassistentur Jungfernbrücke, beide bisher zum Hauptamt Kehrwieder gehörig; dem
Hauptzollamt Meyerstraße die Zollassistenturen Baakenhafen und Baakenschleuse, beide bisher zum
Hauptamt Entenwärder gehörig.

« Im Bezirke des Hauptzollamts Entenwärder ist eine neue selbständige Zollabfertigungsstelle
mit der Bezeichnung „Zollabfertigungsstelle Entenwärder“ errichtet. Sie ist eine Grenzzollstelle und
hat die Befugnisse erhalten, die bisher das Hauptzollamt Entenwärder besaß, mit Ausnahme der
Befugnis zur Ermittelung des Quotienten bei Zuckerabläufen. Dem Hauptzollamt sind sämtliche Be-
fugnisse außer dieser entzogen worden.

Elsaß-Lothringen.

Das Zollamt II Falkenberg im Bezirke des Hauptzollamts Saargemünd ist aufgehoben worden.

Nachträge und Berichtigungen zum Neudruck des Amterverzeichnisses.

Nachzutragen im Teil I:

Labischin, Zollamt II, Direktivbezirk Posen, Hauptamtsbezirk Bromberg; Befugnisse:
Ausfertigung und Erledigung von Branntweinbegleitscheinen 1 und II; Ausfertigung von

Tabakversendungsscheinen I und II; Abfertigung von Branntwein und Branntweinfabrikaten sowie
von Tabak zur Ausfuhr gegen Abgabenvergütung; Ausfertigung von Ubergangsscheinen über sämtliche
in Betracht kommenden Waren.

Bei „Bitterfeld, Zollamt 1“ im Teil 1, letzte Spalte, sind im zweiten Absatz der Bemerkung 1
die Worte „tarifmäßig zollfreie“ zu ändern in „zollfrei abzulassende“.

Bei „Gleiwitz, Hauptzollamt“ im Teil I ist in Spalte 5 bei den Begleitscheinbefugnissen hinter
2 das Zeichen!) zu streichen.

Bei „Großenhain, Zollamt“ im Teil I, letzte Spalte, sind die im ersten Absatz stehenden
Worte „im passiven Veredelungsverkehr aus England zurückkommende“ zu streichen und im zweiten
Absatz hinter den Worten „dann auch über“ einzufügen.

Haidmühle, Nebenzollamt Ia Bahnhof, ist eine Grenzzollstelle (s. Vorbemerkungen zum Amter-
verzeichnis Absatz 2).

Bei „Nauheim (Bad), Nebenzollamt und Salzsteueramt“, im Teil I, letzte Spalte, sind in der
Bemerkung2die Worte „den damit eingehenden zollpflichtigen Wein“ zu ersetzen durch die Worte
„die damit eingehenden zollpflichtigen Waren“.

» Bei „Oederan, Zollamt“ im Teil I ist in der dritten Spalte das Wort Freiburg zu ändern
in Freiberg. « «

Pfetterhaufen,ZollamtI,isteineGrenzzollstelle.

Auf Grund des Artikel 36 der Reichsverfassung ist nach Vernehmung des Ausschusses des Bundesrats
für Zoll. und Steuerwesen an Stelle des in den Landesdienst zuruckberufenen Königlich Preußischen
Zollinspektors Scheiblich der Königlich Preußische Ober-Zollkontrolleur des Zollabfertigungsdienstes,
Zollinspektor Behrend in Berlin, den hamburgischen Hauptzollämtern zu Hamburg mit dem Wohnsitz
in Hamburg als Stationskontrolleur vom 1. Mai 1911 ab beigeordnet worden.
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4. Polizeiwesen.

Ausweisung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

* Name und Stand Alter und Heimat J Grund Vehörde, welche die Datum

2 – n veir n Ausweisung W’i "r
S- er Bestrafung. beschlossen hat. eisungs-
3 der Ausgewiesenen. schlossen h beschlufse

1 2 I s 5 6

a) Auf Grund des § 39 des Strafgesetzbuchs.

1 Josef Knechtel, geboren am 2. April 1880 zu Schön-schwerer Diebstahl Königlich Preußischer 28.März 1911.
Schlosser, linde, Bezirk Rumburg, Böhmen,

ortsangehörig zu Böhmisch Kamnitz,
Bezirk Tetschen, ebenda, österreichischer
Staatsangehöriger,

(1 Jahr Zuchthaus,
laut Erkenntnis vom

25. April 1910),
Breslau,

*Regierungspräsident zu

b) Auf Grund des § 181a in Verbindung mit § 362 des Strafgesetzbuchs.

2 Josef Jasbinschek, geboren am 4. März 1880 zu Pla-Zuhälterei (6 Monate Stadtmagistrat Bay-
SchlosserundHeizer,ninsdorf,BezirkRann,Steiermark,Gefängnis,lautEr-reuth, Bayern,

3 Johannes Cornelius

Dergent, Zigar-
renarbeiter,

4 Franz Xaver Du-

bois, Arbeiter,

5 Josef Fieber,
Fleischer,

6Brunek Musialo-
wicz (fälschlich Jo-
hann Urbansbki), Ar-
beiter,

*7 Franz Schlechta,
Arbeiter,

8 Josef Seidl,
Schneider,

Valentin Slosek,
Arbeiter,

Steiermark, österreichischer Staats-

 vortsangehörig ebendaselbst,

reichischer Staatsangehöriger, vember 1910),
öster-, kenntnis vom 22. No-

Tc) Auf Grund des § 362 des Strafgesetzbuchs.

geboren am 30. November 1859 zu Bannbruch und
Turnhout, Belgien, belgischer Staats= Betteln,
angehöriger,

geboren am 14. September 1891 zu schwerer Diebstahl in
München, ortsangehörig zu Chaux= sieben Fällen, ver-
de-Fonds, Schweiz, schweizerischer suchter schwerer

Staatsangehöriger, Diebstahl, einfacher
Diebstahl und Nicht-
beschaffung eines

Unterkommens,
geboren am 24. Oktober 1854 zuBetteln und Beleidi-

Theresienfeld, Bezirk Freiwaldau, gung,
Ssterreichisch Schlesien, ortsangehörig
zu Kohlsdorf, ebenda, österreichischer
Staatsangehöriger,

29 Jahre alt, aus Russisch-Polen, Ge-
burtsort unbekannt, russischer Staats-
angehöriger,

Betteln und Über-

tretung gegen § 363
des Strafgesetz-
buchs,

Bannbruch und
Betteln,

Betteln,

geboren am 20. März 1891 zu Wien,

ortsangehörig ebendaselbst, öster-
reichischer Staatsangehöriger,

geboren am 7. Juni 1851 zu Graz,

angehöriger,
geboren am 14. Februar 1879 zu Za-
lipie, Bezirk Dombrowa, Galizien,
österreichischer Staatsangehöriger,

Hehlerei, Diebstahl,
Urkundenfälschung
und Landstreichen,

Polizeibehörde zu Ham-
urg,

Stadtmagistrat Nürn-
berg, Bayern,

Königlich Preußischer
Regierungspräsident zu
Liegnitz,

Großherzoglich Mecklen-
burgisches Ministerium
des Innern zuSchwerin,

Großherzoglich Badischer
Landeskommissär zu
Mannheim,

Königlich Bayerisches
Bezirksamt Regens-
burg,

Königlich Preußischer
Regierungspräsident zu
Erfurt,

25. Januar
1911.

„2. Mai 1911.

6. Januar
1909.

27. März1911.

27. April 1911.

2. Mai 1911.

21. März 1911.

26. April 1911.



* Name und Stand Alter und Heimat 6 Frund Behörde, welche die datum
. . Auswei

" „ der Bestrafung. bef manna t Ausweisungs-
3 der Ausgewiesenen. hat. beschlusses.

1 2 3 4 b 6

10 Alexander Tyll geboren am 23. März 1871 zu Schum-Landstreichen und Königlich Preußischer 29.März 1911.
(auch Til), Peter- burg, Bezirk Gablonz, Böhmen, orts= Betteln, Regierungspräsident zu
mann, angehörig zu Großhorka, Bezirk Se- Breslau,

mil, ebenda, österreichischer Staats-
angehöriger,

11 Michael Witas, Ar-/19 Jahre alt, geboren zu Komorow,Landstreichen, Königlich Preußischer 15. Februar
beiter, Bezirk Kolbuszöôwa, Galizien, orts- Regierungspräsident zu|1911.

angehörig ebendaselbst, österreichischer Merseburg,
Staatsangehöriger,

12 Konrad Zinnecker,geboren am 17. März 1854 zu Spindel-Betteln, Königlich Preußischer 27. März 1911.
Arbeiter (Uhr-
macher),

mühle, Bezirk Hohenelbe, Böhmen,
ortsangehörig ebendaselbst, öster-
reichischer Staatsangehöriger,

Regierungspräsident zu
Liegnitz,

Berlin, Carl Heymanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker. in Berlin.
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